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138. Gesetz: Anfofderung und Vergebung von Wohn- und Geschäftsräumen (Wohnungsanforderungsgesetz).

138. G e s e t z v o m 22 . August 1945, be-
treffend d i e A n f o r d e r u n g und V e r g e b u n g
v o n W o h n - und Geschäf ts räumen (Woh-

nungsanforderungsgesetz).

Die Provisorische Staatsregierung ha t be-
schlossen:

Wohnungsanforderungsrecht.

§ 1. (1) Um eine möglichst gerechte Verteilung
des Bestandes ad Wohnungen und Wohnräumen
sicherzustellen, haben die Stadt Wien und die
Städte mit eigenem Statut das Recht, zur Befrie-
digung des Wohnungsbedarfes von Personen, die
durch zwingende Gründe in ihrem Bereich zu
wohnen genötigt sind oder durch zehn Jahre
freiwillig in der Gemeinde gewohnt haben, nach
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen Woh-
nungen und andere Räume anzufordern.

(2) Änderen Gemeinden kann das Recht zur
Wohnungsanforderung durch die Landeshaupt-
mannschaft zuerkannt werden. Durch Verordnung
des Staatsamtes für soziale Verwaltung können
im Bereiche der Wohnungsanforderung Vorsorgen
für einen Wohnungsausgleich zwischen nahe ge-
legenen Gemeinden getroffen werden; die Ver-
ordnung kann auch bestimmen, daß in Gemein-
den, die in Abs. (1) nicht genannt sind und denen
das Recht zur Wohnungsanforderung durch die
Landeshauptmannschaft nicht zuerkannt wurde,
dieses Recht durch die Bezirksverwaltungsbehörde
ausgeübt wird.

(3) Die Gemeinden können das Wohnungsan-
forderungsrecht auch zugunsten von Personen
ausüben, die in einem Nachbarorte beruflich be-
schäftigt sind und dort keine geeignete Wohnung
finden.

Auskunft und Besichtigung.

§ 2. (1) Die Gemeinden haben das Recht, im
Zusammenhänge mit der Wohnungsanforderung
Erhebungen über die Wohnungsverhältnisse vor-
zunehmen, über Wohnungen und Räume, die an-
forderbar erscheinen oder bereits angefordert
sind, Auskünfte zu verlangen und sie durch be-
vollmächtigte Amtsorgane besichtigen zu lassen.

(8) Der Hauseigentümer und der Mieter (In-
haber) der Räume sind mindestens 24 Stunden

vor der Besichtigung mit dem Beisatze zu ver-
ständigen, daß sie oder ihre Bevollmächtigten be-
rechtigt sind, dem Augenscheine beizuwohnen.

(3) Die Landeshauptmannschaften (Magistrat
der Stadt Wien) werden ermächtigt, durch Ver-
ordnung nähere Bestimmungen zu treffen:

Befreiung von der Wohnungsanforderung.

§ 3. (1) Der Wohnungsanforderung unter-
liegen nicht:

1. Räume aller Art, die erst nach dem Tage
des Wirksamkeitsbeginnes dieses Gesetzes durch
Neu- und Umbauten, Auf-, Ein- oder Zubauten
ohne Zuhilfenahme öffentlicher Mittel neu ge-
schaffen werden. Das gleiche gilt für vom Haus-
eigentümer oder Mieter wiederhergestellte Räume,
die durch Kriegseinwirkungen unbewohnbar
geworden sind und zu deren Wiederherstellung
erhebliche Aufwendungen ohne Zuhilfenahme
öffentlicher Mittel gemacht werden mußten.

2. Gebäude und Räume aller Art, die im
Eigentum oder in der Benützung eines fremden
Staates oder Staatsoberhauptes, der Mitglieder
der fremden diplomatischen Vertretungsbehörden
und der sonstigen als exterritorial anerkannten
Personen stehen. Dies gilt auch für die fremden
konsularischen Vertretungen und auf Grund von
Staatsverträgen gestellte Kommissionen, denen das
Recht der Exterritorialität nicht zusteht, sofern
ihr Personal ausschließlich den Zwecken der be-
treffenden Körperschaft dient und die Staats-
bürgerschaft des Absendestaates besitzt.

3. Gebäude und Räume aller Art, die ganz oder
teilweise für Amts- oder sonstige Zwecke des
Staates, eines Landes, Bezirkes, einer Gemeinde
oder eines von ihnen verwalteten öffentlichen
Fonds, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft
oder als Dienst- oder Naturalwohnungen für
öffentliche Angestellte bestimmt sind.

4. Gebäude, die für Betriebs-, Verwaltungs-
oder Unterkunftszwecke eines Verkehrs-, indu-
striellen, gewerblichen oder landwirtschaftlichen
Unternehmens dienen, sofern dieses nicht länger
als sechs Monate außer Betrieb gesetzt ist.

5. Wohnungen und Wohnräume, die der ge-
werbsmäßigen Fremdenbeherbergung dienen.
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6 Wohnungen und Wohnräume, die unter
Denkmalschutz stehen, soweit deren Benützung
zu Wohnzwecken die unveränderte Erhaltung
der geschützen Räume gefährden würde.

(2) Die Landeshauptmannschaften (Magistrat
der Stadt Wien) werden ermächtigt anzuordnen,
daß bei Zutreffen bestimmter Voraussetzungen
auch noch andere Gebäude und Räume von der
Anforderung befreit sind.

Anzeigepflicht.

§ 4. (1) Der Gemeinde sind schriftlich anzu-
zeigen:

a) gerichtlich aufgekündigte Wohnungen und
Wohnräume nach Rechtskraft der Kündi-
gung;

b) alle freiwerdenden Wohnungen und Wohn-
räume einschließlich der bereits gemäß lit. a
anzuzeigenden und der im Tauschwege
freiwerdenden mit dem tatsächlichen Ende
der Miete, wo kein Mietvertrag bestanden
hat, mit dem Ende der Innehabung aus
irgendeinem Grunde;

c) Doppelwohnungen (§ 5, Punkt 1);
d) leerstehende Wohnungen und Geschäfts-

räume (§ 5, Punkt 2);
e) unbenützte Wohnungen (§ 5, Punkt 3);
f) unzulänglich benützte Wohnungen (§ 5,

Punkt 4);
g) Wohnungen, deren Mieter dem im § 17

des Verbotsgesetzes genannten Personen-
kreis angehören (§ 5, Punkt 8);

h) überzählige Wohnräume (§ 5, Punkt 13).
(2) Die Anzeigen sind vom Hauseigentümer

oder dessen Bevollmächtigten zu erstatten. Bei
Doppelwohnungen und den im § 5, Punkt 13, be-
zeichneten überzähligen Wohnräumen trifft die
Anzeigepflicht den Wohnungsinhaber.

(3) Die Anzeigen sind in den im Abs. (1), lit. a
und b, bezeichneten Fällen binnen drei Tagen,
sonst binnen acht Tagen nach Eintritt des die
Anzeigepflicht begründenden Umstandes oder
nachdem der Hauseigentümer (Bevollmächtigte)
hievon Kenntnis erhalten hat, bei der Gemeinde
zu erstatten.

Besondere Anforderung.

§ 5. Die Gemeinde kann anfordern:
1. Doppelwohnungen, wenn für deren Benüt-

zung durch den Wohnungsinhaber oder durch die
mit diesem im gemeinsamen Haushalte lebenden
Familienangehörigen kein zureichender Grund be-
steht

2. Wohnungen, die nicht bewohnt und von
Einrichtungsgegenständen entblößt sind (leer-
stehende Wohnungen). Ist eine Wohnung aus mit
dem Kriege zusammenhängenden Gründen oder
zum Zwecke der Herrichtung oder während des
für einen Wohnungswechsel erforderlichen Zeit-
raumes nur vorübergehend von Einrichtungsgegen-

ständen entblößt, ist sie nicht als leerstehend an-
zusehen.

3. Wohnungen, die entweder seit mehr als vier
Wochen nur zur Aufbewahrung von Gegenständen
dienen oder die zwar zum Wohnen eingerichtet,
aber tatsächlich — eine Abwesenheit des Inhabers
zu Kur- oder Erholungszwecken oder aus beruf-
lichen Gründen von höchstens drei Monaten oder
aus den im § 13, Abs. (1), genannten weiteren
Gründen ausgenommen — nicht bewohnt sind
(unbenützte Wohnungen).

4. Wohnungen, die regelmäßig nur durch ver-
hältnismäßig kurze Zeit benützt werden (unzu-
länglich benützte Wohnungen). Ausgenommen
sind Sommerwohnungen, das sind solche Woh-
nungen, welche infolge ihrer Beschaffenheit nur
während der Sommermonate bewohnt werden.

5. Wohnungen, die zur Ganze, gleichgültig, ob
an eine oder mehrere Parteien, untervermietet
sind.

6. Wohnungen, deren Vermieter sich ohne
triftige Gründe weigert, einem, beabsichtigten
Wohnungstausch zuzustimmen [§ 9, Abs. (4)].

7. ( V e r f a s s u n g s b e s t i m m u n g . ) Woh-
nungen, auf deren Mieter beziehungsweise deren
in Wohngemeinschaft lebende Ehegatten § 4
des Verbotsgesetzes vom 8. Mai 1945, St. G.Bl.
Nr. 13, Anwendung findet, wenn diese sich wei-
gern, den ihnen von der Gemeinde angebotenen
Wohnungstausch anzunehmen [§ 9, Abs. (5)].

8. Wohnungen von Personen, die nach § 17 des
Verbotsgesetzes vom 8. Mai 1945, St. G. Bl.
Nr. 13, zu behandeln sind oder die von einem
Volksgericht abgeurteilt wurden.

9. Wohnungen (Wohnräume), die seit dem
10. April 1945 entgegen den bestehenden Vor-
schriften ohne Genehmigung der zuständigen
Wohnungsbehörde bezogen wurden oder in Hin-
kunft bezogen werden.

10. Wohnungen, die ohne Zustimmung der Ge-
meinde als Dienst- oder Werkswohnungen neu
herangezogen werden.

11. Räumlichkeiten, die
a) ohne die vorgeschriebene Bewilligung dem

Wohnzwecke entzogen wurden oder ent-
zogen werden;

b) im Falle der Bewilligung der Wohnungs-
änderung nicht mehr oder nicht mehr zur
Gänze für den Zweck verwendet werden,
für den die Änderung bewilligt wurde.

12. Leerstehende Räumlichkeiten aller Art, die
zu Wohnzwecken umgestaltet werden können, es
sei denn), daß die Leerstehung von Geschäfts-
räumen aus mit dem Kriege im Zusammenhang
stehenden Gründen oder durch die Eigenart des
Betriebes bedingt ist.

13. Einzelne Räume von Wohnungen, sofern
die Zahl der Wohnräume die Zahl der den Haus-
stand bildenden Bewohner übersteigt (überzählige
Wohnräume). Bei nachgewiesenem Bedarf und für
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die Zeit des Bedarfes kann das Staatsamt für so-
ziale Verwaltung auf Antrag des Magistrates der
Stadt Wien für Wien oder auf Antrag einer
Landeshauptmannschaft für einzelne Gemeinden
aus besonders großer Wohnungsnot durch Ver-
ordnung das Recht auf Anforderung einzelner
Wohnräume ausdehnen; bei der Berechnung der
überzähligen Wohnräume hat der Schlüssel von
zwei Personen je Zimmer und eise Person je Ka-
binett ohne Rücksicht auf das Alter der Personen
als Höchstgrenze zu gelten.

Überzählige Wohnräume.

§ 6. (1) Überzählige Wohnräume sind nur dann
anforderbar, wenn sie einen selbständigen Zu-
gang haben oder nach baulicher Umgestaltung
selbständig benützbar gemacht werden können.
Die selbständige Benützbarkeit ist auch dann ge-
geben, wenn für die angeforderten Räume und
den nicht angefordertes Teil der Wohnung ein
gemeinsamer Vorraum vorhanden ist.

(2) Bei der Anforderung überzähliger Wohn-
räume ist das Mitbenutzungsrecht an den not-
wendigen Nebenräumen (Küche, Abort) und Ein-
richtungen (Wasserleitung) inbegriffen.

(3) Bei der Berechnung überzähliger Wohn-
räume werden Hausgehilfen und sonstiges Dienst-
personal zum Hausstand nicht mitgezählt und je
zwei Kinder unter zehn Jahren als eine Person
gerechnet (ausgenommen § 5, Punkt 13, 2. Satz);
dagegen sind die festgestelltermaßen nur vor-
übergehend (zu Heil-, Erziehungs-, Unterrichts-
zwecken u. dgl.) abwesenden Personen sowie
Kriegsgefangene, Vermißte, Evakuierte und Um-
quartierte nach Maßgabe der Umstände als an-
wesend zu zählen.

(4) Als Zimmer gelten Wohnräume mit einer
Fläche von mehr als 15 m 2 ; Wohnräume mit
einem kleineren Flächenmaß gelten als Kabinette.
In die Zahl der Wohnräume werden nicht einge-
rechnet: Räume mit einer Fläche von weniger als
8 m2, Hausgehilfenzimmer oder sonstige für die
Unterbringung von Hausgehilfen notwendige
Räume, Küchen, Vorzimmer, Badezimmer und
sonstige Nebenräume sowie tatsächlich und er-
wiesenermaßen von Untermietern bewohnte
Räume, ferner mit der Wohnung zusammenhän-
gende Räume, die als Büroräume, ärztliche Or-
dinations- und Wartezimmer, Werkstätten, Ate-
liers u. dgl. für die Berufsausübung des Woh-
nungsinhabers oder eines mit ihm im gemein-
samen Haushalte lebenden Angehörigen not-
wendig sind.

Genehmigung der Mietverträge.

§ 7. Die Landeshauptmannschaften (Magistrat
der Stadt Wien) werden ermächtigt zu verord-
nen, daß alle vom Hauseigentümer (dessen Be-
vollmächtigten) abgeschlossenen Mietverträge über
Wohnungen, mi t Ausnahme derjenigen, die an-

forderungsfreie Mietgegenstände betreffen (§ 3),
zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung der Ge-
meinde bedürfen. Der Vertrag gilt als genehmigt,
wenn die Gemeinde nicht innerhalb einer ange-
messenen, längstens vierzehntägigen Frist dem
Vermieter schriftlich ihren Widerspruch bekannt-
gegeben hat. Ein Widerspruch ist unzulässig, wenn
der Mietvertrag mit einem bei der Gemeinde seit
mindestens sechs Monaten in der dringlichsten
Klasse vorgemerkten Wohnungsuchenden oder
anläßlich eines Wohnungstausches abgeschlossen
wird. Wird die vorgeschriebene Genehmigung
eines Mietvertrages nicht eingeholt, oder wird die
Genehmigung, es sei denn, daß ein Widerspruch
unzulässig wäre, versagt, so ist die Wohnung an-
forderbar.

Allgemeine Anforderung.

§ 8. (1) Die Landeshauptmannschaften (Magi-
strat der Stadt Wien) werden ermächtigt, anstatt
der in § 7 vorbehaltenen Genehmigung aller Miet-
verträge für die Landeshauptstädte und für die
Gemeinden, denen durch Verordnung des Staats-
amten für soziale Verwaltung [§ 1, Abs. (2)] das
Recht zur Wohnungsanforderung übertragen
wurde, durch Verordnung die allgemeine Anfor-
derung von Wohnungen in der Form festzustellen,
daß alle Wohnungen mit Ende der Miete oder
Innehabung binnen vierzehn Tagen nach dem
Zeitpunkte, in welchem sie gemäß § 4, Abs, (1),
lit. b , anzuzeigen waren, schon kraft Gesetzes als
angefordert gelten.

(2) Von der allgemeinen Anforderung sind un-
bedingt auszunehmen:

a) Wohnungen, deren Miete auf Grund einer
gerichtlichen Entscheidung wegen Eigen-
bedarfes endet;

b) gemäß § 3 grundsätzlich von der Anfor-
derung befreite Wohnungen;

c) Hausbesorgerwohnungen, wenn sie wieder
a b solche verwendet werden.

(3) Im Falle der Anforderung gemäß Abs; (1)
hat die Gemeinde binnen zwei Wochen nach Er-
stattung der im § 4, Abs. (1), lit. b , vorgeschrie-
benen Anzeige einen schriftlichen Anforderungs-
bescheid zu erlassen und ihn den Beteiligten
(Hauseigentümer, Hausverwalter) zuzustellen,
widrigenfalls die Anforderung außer Wirksam-
keit tritt.

Wohnungstausch.
§ 9. (i) Die Gemeinden haben erforderlichen-

falls Einrichtungen zu treffen, um den Woh-
nungstausch zu ermöglichen und zu erleichtern.

(2) Bedürfen die Mietverträge zu ihrer Gültig-
keit der Genehmigung der Gemeinde (§ 7), so
ist ein Widerspruch unzulässig, wenn der Miet-
vertrag anläßlich eines Wohnungstausches inner-
halb desselben Gemeindegebietes abgeschlossen
wird.
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(3) Gilt in der Gemeinde die allgemeine An-
forderung gemäß § 8, so hat die Gemeinde einen
Wohnungstausch anzuerkennen, wenn ihr die
Absicht des Wohnungstausches mindestens vier
Wochen vor der tatsachlichen Durchführung
angezeigt wird und wenn nicht durch den Voll-
zug des Wohnungstausches Bestimmungen dieses
Gesetzes verletzt werden. Die Anerkennung gilt
als erteilt, wenn die Gemeinde binnen vier
Wochen nach Erstattung der Anzeige keinen
Widerspruch gegen den Wohnungstausch er-
hoben hat. Im Falle der Anerkennung des
Wohnungstausches tritt anläßlich der tatsäch-
lichen Endigung der Miete oder Innehabung die
allgemeine Anforderung gemäß § 8 nicht ein.

(4) Weigert sich der Vermieter einer Wohnung
ohne triftigen Grund, einem von den Parteien
beabsichtigten Wohnungstausch zuzustimmen, so
ist die Wohnung gemäß § 5, Punkt 6, an-
forderbar.

(5) ( V e r f a s s u n g s b e s t i m m u n g . ) Die
Gemeinde kann Personen, auf die selbst oder auf
deren in der Wohnungsgemeinschaft lebende
Ehegatten § 4 des Verbotsgesetzes v o m 8. Mai
1945, St. G. Bl. Nr. 13, Anwendung findet, auf-
fordern, ihre Wohnung gegen eine ihrem Haus-
stande und dem Mietzinse entsprechende, ihnen
namhaft gemachte Wohnung binnen zwei W o -
chen zu tauschen. Mit der Aufforderung sind
gleichzeitig zwei Tauschwohnungen namhaft zu
machen. Diese Bestimmung gilt für Ehegatten
nur dann, wenn ihre Ehe nicht gerichtlich von
Tisch und Bett geschieden ist. Weigert sich der
Betroffene, den Wohnungstausch innerhalb dieser
Frist anzunehmen, so kann die Gemeinde die
Wohnung gemäß § 5, Punkt 7, anfordern.

Anforderung von Geschäftsräumen.

§ 10. (1) Bisher nicht zu Wohnzwecken benützte
Räume können zur Unterbringung von Kanzleien
und Geschäften angefordert werden, wenn hie-
durch gleichzeitig eine bistier für solche Zwecke
besetzte Wohnung für Wohnzwecke frei wird.
Ebenso kann die Gemeinde auch bisher zu
Kanzlei- oder Geschäftszwecken benützte Woh-
nungen anfordern, um diese Räume — erforder-
lichenfalls nach baulicher Umgestaltung — dem
Wohnzwecke zuzuführen, wenn zur Unter-
bringung dieser Kanzleien und Geschäfte andere
nach Lage und Beschaffenheit geeignete Räume
beschafft werden können.

(2) Zur Beschaffung dieser Ersatzräume können
Geschäftsräume (Fabriks-, Lager-, Werkstätten-
räume, Laden, Büros, Ateliers, Stallungen, Lager-
plätze und Garagen u. a.), sofern sie nicht gemäß
§ 3 grundsätzlich von der Anforderung befreit
sind, angefordert werden:

1. wenn sie leer stehen, gleichviel, ob sie ver-
mietet sind oder nicht. Die Bestimmungen des
§ 5, Punkt 2, sind sinngemäß anzuwenden;

2. wenn sie mehr als drei Monate unbenützt
sind und kein wichtiger Grund die Benützung
verhindert. Die Bestimmungen des § 5, Punkt 2,
sind sinngemäß anzuwenden;

3. wenn die Mieter oder Inhaber nach § 17
des Verbotsgesetzes vom 8. Mai 1945, St. G. Bl.
Nr . 13, zu behandeln sind;

4. wenn ihrem Inhaber infolge eines gericht-
lichen oder administrativen Erkenntnisses die
Gewerbeberechtigung für immer entzogen wurde.

(3) Im übrigen sind die Bestimmungen über die
Anforderung von Wohnungen sinngemäß anzu-
wenden. Erforderlichenfalls ist ein Gutachten der
in Betracht kommenden Interessenvertretungen
darüber einzuholen, ob die Voraussetzungen der
Anforderung gegeben sind.

Einrichtungsgegenstände.

§ 11. (1) Fordert die Gemeinde einzelne Räume
einer Wohnung an, so hat sie auf Verlangen des
Inhabers dieser Räume im Bescheide die Anforde-
rung auf die vorhandenen, den üblichen billigen
Ansprüchen angemessenen Einrichtungsgegen-
stände auszudehnen.

(2) Bei der Anforderung von Wohnungen ge-
mäß § 5, Punkt 8, ist die Anforderung auch auf
die vorhandenen Möbel mit der Einschränkung
auszudehnen, daß die Betroffenen so viel an Ein-
richtungsgegenständen aus der Wohnung fort-
schaffen dürfen, als sie zur notwendigen Ein-
richtung der Ersatzunterkunft benötigen. Die
Gemeinde hat demjenigen, dem die Wohnung
zugewiesen wird, im Zuweisungsbescheid (§ 17)
auch die angeforderten Einrichtungsgegenstände,
soweit er sie benötigt, gegen Vergütung zuzu-
weisen. Soweit der Zugewiesene sie nicht be-
nötigt, sind sie einem anderen bevorzugt zu
behandelnden Wohnungswerber gegen Vergütung
zuzuweisen. Der für die zugewiesenen Einrich-
tungsgegenstände zu bezahlende Preis ist von der
für die Preisbestimmung zuständigen Verwal-
tungsbehörde festzusetzen.

Herrichtung und Umgestaltung.

§ 12. (1) Die Gemeinde kann angeforderte
Räume herrichten und umgestalten, wenn hie-
durch ihre Benützbarkeit ermöglicht oder er-
leichtert wird. Hierüber ist ein Bescheid auszu-
fertigen.

(2) Die V o r n a h m von Herrichtungs- und Um-
gestaltungsarbeiten ist dem Hauseigentümer und
dem Inhaber der angeforderten Räume min-
destens zwei Wochen vor dem beabsichtigten
Beginn der Arbeiten bekanntzugeben. Einer all-
fälligen Baukommission sind der Hauseigentümer
und der Inhaber der angeforderten Räume bei-
zuziehen. Die vom Hauseigentümer oder dem
Inhaber der angeforderten Räume gestellten A n -
träge sind, insoweit sie nicht dem Zwecke der
Anforderung widersprechen, zu berücksichtigen,
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wenn er erklärt, auf die seinerzeitige Wiederher-
stellung des früheren Zustandes zu verzichten.

(3) Die Gemeinde kann zur Tilgung der für
unbedingt notwendigen Herrichtungs- und Um-
gestaltungsarbeiten aufgewendeten Kosten von
der Partei, der die angeforderten Räume zuge-
wiesen werden, mit deren Zustimmung ange-
messene Beiträge einheben.

Einschränkung der Anforderung.

§ 13. (1) Bei der Ausübung des Anforderungs-
rechtes ist auf die durch Kriegseinwirkungen
bedingten sowie auf persönliche, berufliche,
gesundheitliche und Familienverhältnisse des
Wohnungsinhabers und der zu seinem Hausstand
gehörigen Personen billige Rücksicht und auf
Schonung künstlerisch oder geschichtlich wert-
voller Räume Bedacht zu nehmen. Unbeschadet
einer weitergehenden Berücksichtigung hat die
Anforderung einer unbenützten Wohnung trotz
Zutreffens der Voraussetzungen des § 5, Punkt 3,
jedenfalls zu unterbleiben, wenn Kriegseinwir-
kungen, die nachgewiesene Krankheit des
Wohnungsinhabers oder zwingende Gründe des
Berufes eine längere Abwesenheit rechtfertigen.
Bei der Anforderung von überzähligen Räumen
ist auch auf Unterschiede im Alter und Geschlecht
sowie auf Familienzugehörigkeit der Bewohner
Rücksicht zu nehmen.

(2) Die Landeshauptmannschaften sind er-
mächtigt, zwecks ungestörter Aufrechterhaltung
des Kurbetriebes durch Verordnung die Aus-
übung des Anforderungsrechtes einzuschränken.
Solche Einschränkungen können auch für Orte
angeordnet werden, in denen die Vermietung
von Wohnungen und einzelnen Räumen an
Sommergäste eine Haupterwerbsquelle der Be-
völkerung bildet.

Anforderungsbescheid.

§ 14. (1) Die Gemeinde hat die Voraussetzun-
gen einer Anforderung gemäß der §§ 5, 7 und 10
in jedem Falle genau festzustellen und in der
Regel vor der Schlußfassung denjenigen, gegen
den sich die Anforderung richtet, zu hören.

(2) Der Anforderungsbescheid, der die Anforde-
rung gemäß der §§ 5, 7, 8 oder 10 ausspricht,
hat die angeforderte Wohnung (Wohnräume,
Geschäftsräume) genau zu bezeichnen und den
Anforderungsgrund anzugeben. Der Bescheid
über die Anforderung einer Wohnung ist dem
Hauseigentümer und dem Wohnungsinhaber,
jener über die Anforderung einzelner Wohn-
räume auch deren Inhaber zuzustellen.

(3) Für die abwesenden Beteiligten kann die
Gemeinde die gerichtliche Bestellung eines
Kurators (§ 276 ABGB.) beantragen, ist jedoch
verpflichtet, die gerichtlich bestimmten Kosten
des Kurators unbeschadet des ihr etwa zustehen-
den Ersatzanspruches zu bestreiten.

(4) Mit der Zustellung des Anforderungs-
bescheides wird dem Hauseigentümer und dem
Inhaber der angeforderten Räume das Recht
entzogen, Verfügungen über die Räume zu
treffen. Bestehende Mietverträge gelten als mi t
dem Tage der wirklich vollzogenen Übergabe
aufgelöst.

Vormerkung der Wohnungsuchenden.

§ 15. (1) Die Gemeinden sind verpflichtet, die
Wohnungsuchenden vorzumerken, sie fort-
laufend evident zu halten und nach der Dring-
lichkeit ihres Wohnbedarfes in mindestens drei
Klassen einzureihen. In die erste Klasse sind un-
bedingt zu reihen:

a) Opfer des Kampfes um ein freies, demo-
kratisches Österreich und deren Hin te r -
bliebene (Gesetz vom 17. Juli 1945, St. G.
Bl. N r . 90);

b) Personen, die einem Wiedergutmachungs-
anspruch für ihre aus politischen Gründen
zwangsweise verlorene W o h n u n g nach-
weisen können ;

c) Personen; die ihre W o h n u n g e n durch
Kriegseinwirkungen verloren haben;

d) Obdachlose oder unmit te lbar von Obdach-
losigkeit bedrohte Personen.

(2) Bei Beurteilung der Dringlichkeit ist die
Staatsbürgerschaft der Wohnungsuchenden und
die Dauer der Ansässigkeit in der Gemeinde
gebührend zu berücksichtigen. Öffentliche Ange-
stellte sind in die dringlichste Klasse einzureihen,
wenn die Aufrechterhaltung des Amtes oder
Dienstbetriebes die rasche Deckung ihres
Wohnungsbedarfes erfordert .

(3) Die Landeshauptmannschaften (Magistrat
der Stadt Wien) sind ermächtigt, die näheren
Vorschriften über die Vormerkung u n d Ein-
reihung der Wohnungsuchenden zu erlassen.

Zuweisung und Vorschlagsrecht.
§ 16. (1) Angeforderte Wohnungen dürfen

nur an vorgemerkte Wohnungsuchende un te r
Bedachtnahme auf ihre Einreihung und auf die
Dringlichkeit ihres Wohnungsbedarfes zuge-
wiesen werden, es sei denn, daß die Gemeinde
aus öffentlichen Rücksichten gezwungen ist, für
die sofortige Unterbr ingung obdachloser oder
unmit te lbar von der Obdachlosigkeit bedrohter
Personen vorzusorgen.

(2) Bei der Zuweisung angeforderter W o h n u n -
gen und anderer Räume hat die Gemeinde billige,
insbesondere durch berufliche Interessen be-
gründete Wünsche des Hauseigentümers zu
berücksichtigen. Das gleiche gilt zugunsten des
Wohnungsinhabers im Falle der Anforderung
einzelner Wohnräume .

(3) Im Falle der Anforderung nach § 8 steht
es dem Hauseigentümer frei, entweder zugleich
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mit der Anzeige gemäß § 4, Abs. (1), oder
spätestens drei Tage nach Zustellung des An-
forderungsbescheides Vorschläge für die Zu-
weisung zu erstatten. Die Gemeinde hat sie zu
berücksichtigen, falls die Vorgeschlagenen in die
Gruppe der im § 15, Abs. (1), lit. a bis d, ange-
führten Wohnungsuchenden eingereiht sind oder
seit mindestens einem Jahr die angeforderten
Räume als Haushaltungsgenossen oder Unter-
mieter mitbewohnt haben und die Anzahl der
Wohnräume ihrem Hausstande entspricht. Ist
die Gemeinde aus öffentlichen Rücksichten ge-
zwungen, für die in Abs. (1) erwähnten Not-
standsfälle vorzusorgen, so ist sie in einem
solchen Falle an die Vorschläge des Hauseigen-
tümers nicht gebunden.

(4) Im Falle der Anforderung von überzähligen
Wohnräumen (§ 5, Punkt 13) hat die Gemeinde
den Vorschlag des Wohnungsinhabers unbedingt
zu berücksichtigen, wenn er binnen drei Tagen
nach Zustellung des Anforderungsbescheides er-
stattet wird und der Vorgeschlagene mindestens
in der zweiten Klasse vorgemerkt ist. Diese un-
bedingte Berücksichtigung findet jedoch nicht
statt, wenn aus den überzähligen Wohnräumen
eine vollständig abgeschlossene Wohnung ge-
bildet wird.

(5) Gemäß § 5, Punkt 6, angeforderte Woh-
nungen sind denjenigen zuzuweisen, die den
Wohnungstausch beabsichtigen.

(6) Wohnungen, die für Arbeiter und Ange-
stellte eines bestimmten Betriebes (Anstalt)
errichtet oder eingerichtet wurden (Werks-,
Dienstwohnungen usw.) sind, sofern nicht eine
Anforderung gemäß § 3, Abs. (1), Punkt 4, über-
haupt ausgeschlossen ist, in erster Reihe an
Arbeiter und Angestellte dieses Betriebes (An-
stalt) zuzuweisen. Bei der Zuweisung von Woh-
nungen, die einem bestimmten Verwendungs-
zweck dienen, ist auf die Zweckbestimmung
Rücksicht zu nehmen.

(7) Bei der Zuweisung von Wohnungen in
Häusern einer gemeinnützigen Bauvereinigung
ist Mitgliedern dieser Vereinigung, die ihr seit
mindestens einem Jahr angehören und in der
dringlichsten Klasse vorgemerkt sind, vor an-
deren Wohnungswerbern der Vorzug zu geben.

(8) In diesem Sinne ist auch bei der Zuweisung
von Wohnungen vorzugehen, die satzungs- oder
stiftsbriefgemäß einem bestimmten Personen-
kreis vorbehalten sind.

(9) Wohnungen und Wohnräume, deren Miete
(Innehabung) gemäß einer gerichtlichen Entschei-
dung endet, dürfen, sofern nicht eine Anforde-
rung mit Rücksicht auf den gerichtlich an-
erkannten Eigenbedarf des Hauseigentümers
zufolge § 8, Abs. (2), lit. a, überhaupt ausge-
schlossen ist, nicht im Wege der Anforderung
dem bisherigen Mieter (Inhaber) oder einer mit

ihm im gemeinsamen Haushalte lebenden Person
zugewiesen werden.

(10) Die Landeshauptmannschaften (Magistrat
der Stadt Wien) sind ermächtigt, die näheren
Vorschriften über die Zuweisung der angefor-
derten Räume, insbesondere auch Übergangs-
bestimmungen für die Durchführung der Zu-
weisung, zu erlassen.

Zuweisungsbescheid.

§ 17. (1) Die Gemeinde hat nach Rechtskraft
des Anforderungsbescheides unter Bedachtnahme
auf die Bestimmungen des § 16 einem vor-
gemerkten Wohnungsuchenden die angeforderte
Wohnung (Wohnräume) mit Bescheid zuzu-
weisen.

(2) In der Regel ist zwischen dem Hauseigen-
tümer (Wohnungsinhaber) und dem Zugewiese-
nen binnen zwei Wochen nach Rechtskraft des
Zuweisungsbescheides ein Mietvertrag abzu-
schließen. Unbedingt ist ein Mietvertrag abzu-
schließen, wenn die Wohnung (Wohnräume)
einem vom Hauseigentümer (Wohnungsinhaber)
vorgeschlagenen Wohnungsuchenden zugewiesen
wird. Verweigert einer der Beteiligten ohne
triftige Gründe den Abschluß des Mietvertrages,
so kann die Gemeinde ihm den Vertragsabschluß
mittels Bescheides auftragen. Solange kein Miet-
vertrag abgeschlossen ist, hat der Zugewiesene
eine Vergütung an den Hauseigentümer (Woh-
nungsinhaber) in der Höhe des gesetzlich zu-
lässigen Mietzinses zu leisten; die Gemeinde
haftet für diese Verpflichtung des Zugewiesenen.
Durch den Abschluß des Mietvertrages tritt der
Anforderungsbescheid außer Wirksamkeit. Der
Abschluß des Mietvertrages ist der Gemeinde
binnen einer Woche anzuzeigen.

(3) Erläßt die Gemeinde binnen vier Wochen
nach Rechtskraft des Anforderungsbescheides
keinen Zuweisungsbescheid über die angeforderte
Wohnung (Wohnräume), so tritt die Anforde-
rung außer Wirksamkeit.

(4) Der Zuweisungsbescheid und der Bescheid,
mit dem der Abschluß des Mietvertrages auf-
getragen wird [Abs. (2)], sind nach den Bestim-
mungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
vollstreckbar. Die Zwangsmittel (§ 5 W G . )
dürfen in jedem einzelnen Falle an Geld den
Betrag von 2500 RM und an Haft die Dauer
von einem Monat nicht übersteigen. Voll-
streckungsbehörde ist die Bezirksverwaltungs-
behörde.

Räumung.

§ 18. (1) Der Inhaber der angeforderten
Wohnung (Wohnräume) hat diese bei sonstiger
Zwangsvollstreckung auf seine Kosten zu
räumen, wobei auf § 11 Bedacht zu nehmen ist.
Der Räumungstermin ist derart festzusetzen,
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daß dem von der Anforderung Betroffenen eine
angemessene Frist von mindestens zwei Wochen
zur Verfügung steht. Leerstehende Räume sind
auf Verlaßgen sofort zu übergeben.

(2) Wurde mit dem. Zugewiesenen kein Miet-
vertrag abgeschlossen [§ 17, Abs. (2)], hat dieser
über Auftrag der Gemeinde binnen zwei Wo-
chen, jedoch nur am 1. und 15. Monatstage, zu
räumen. Die Gemeinde soll die Räumung nur
aus wichtigen Gründen auftragen. Auf Verlangen
des Hauseigentümers muß die Gemeinde den
Auftrag zur Räumung erlassen, wenn

1. die Partei durch ihr rücksichtsloses, an-
stößiges oder sonst grob ungehöriges Verhalten
den Mitbewohnern das Wohnen verleidet oder
sich gegenüber dem Hauseigentümer oder einer
im Hause wohnenden Person einer strafbaren
Handlung gegen das Eigentum, die Sittlichkeit
oder die körperliche Sicherheit schuldig macht,
sofern es sich nicht um Fälle handelt, die nach
den Umständen als geringfügig zu bezeichnen
sind. Dem Verhalten der Partei steht, insoweit
sie es unterließ, die ihr mögliche Abhilfe zu
schaffen, das Verhalten der mit ihr zusammen-
wohnenden Familienangehörigen sowie der von
ihr sonst in die angeforderten Räume aufgenom-
menen Personen gleich;

2. die Partei von den angeforderten Räumen
einen erheblichen nachteiligen Gebrauch macht
oder nach Feststellung der Baubehörde das Ge-
bäude, in dem die angeforderten Räume liegen,
neu aufgeführt werden muß.

(3) Die Räumung erfolgt nach den Bestimmun-
gen der Exekutionsordnung. Der Räumungs-
antrag ist von der Gemeinde zu stellen.

Verzicht auf die Anforderung.

§ 19. (1) Die Gemeinde kann jederzeit aus
wichtigen Gründen auf die Anforderung ver-
zichten.

(3) Die Landeshauptmannschaften (Magistrat
der Stadt Wien) sind ermächtigt, durch Verord-
nung den Umstand als wichtigen G r u n d zum
Verzicht auf die Anforderung zu erklären, d a ß
de? Hauseigentümer (Wohnungsinhaber) Ersatz-
wohnungen (Ersatzwohnräume) beistellt oder
zur Herstel lung einer Ersa tzwohnung (Ersatz-
wohnräume) einen ausreichenden Abfindungs-
betrag leistet. Verzichtet die Gemeinde aus
diesem Grunde, ist eine neuerliche Anforderung
unzulässig. In der Verordnung ist dafür vo rzu -
sorgen, daß die geleisteten Abfindungsbeträge
b e s t i m m u n g s g e m ä ß verwendet werden.

(8) Die Gemeinde hat auf die Anforderung
jedenfalls zu verzichten, wenn der Hauseigen-
tümer , im Falle der Anforderung einzelner
W o h n r ä u m e der Wohnungsinhaber , die ange-
forder ten , seinen Familienstand angemessenen
Räume selbst benötigt und keine öffentlichen
Interessen entgegenstehen. Voraussetzung ist

jedoch, daß der Hauseigentümer (Wohnungs-
inhaber) österreichischer Staatsbürger u n d durch
zwingende Gründe in der Gemeinde zu wohnen
genötigt ist.

(4) Verzichtet die Gemeinde auf die Anforde-
rung oder wird diese, nachdem bereits die Zu-
weisung der angeforderten Räume erfolgt war,
als gesetzwidrig erklärt , ha t die Gemeinde den
Auftrag zur Räumung zu geben (§ 18).

Verbot der Umwand lung und Vereinigung von
Wohnungen .

§ 20. (1) Die U m w a n d l u n g von W o h n u n g e n
in R ä u m e anderer A r t , z. B. Büro- und Ge-
schäftsräume, ist verboten.

(2) Die Vereinigung von zwei oder mehreren
bisher get rennt vermieteten W o h n u n g e n ist
verboten.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde k a n n in
dringenden Fällen Ausnahmen von den Ver-
boten der Abs. (1) u n d (2) zulassen.

(4) Die Baubehörde darf bauliche Herstel lungen
zum Zwecke von Veränderungen im Sinne der
Abs. (1) u n d (2) n u r gegen den Nachweis der
Zulässigkeit dieser Veränderungen [Abs. (3)]
genehmigen.

Verfahren.

§ 2 1 . (1) Auf das Anforderungsverfahren finden
die Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungs-
verfahrens-, Verwaltungsstraf- und Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes mi t nachstehenden Ein-
schränkungen Anwendung

a) Die Berufungsfrist beträgt eine Woche
nach nachgewiesener Zustellung des Be-
scheides;

b) gegen Entscheidungen der Gemeinde, be-
treffend Vormerkung u n d Einreihung von
Wohnungswerbern (§ 15), ist eine Be-
rufung ausgeschlossen;

c) gegen eine Anforderung gemäß § 8 ist eine
Berufung n u r dann zulässig, wenn sie sich
darauf gründet , daß die Voraussetzungen
für die allgemeine Anforderung gemäß
§ 8, Abs. (1), nicht vorliegen oder daß die
angeforderten R ä u m e [§ 8, Abs. (2)] von
der Anforderung unbedingt ausgenommen
sind;

d) gegen einen Zuweisungsbescheid (§ 17)
kann n u r derjenige Berufung erheben, dem
gemäß § 16, Abs. (4), (5), (7) bis (9), ein
Vorschlagsrecht für die Zuweisung der an-
geforderten Räume zusteht .

e) Erachtet die Gemeinde die Berufung für
begründet , so kann sie ihren Bescheid selbst
beheben oder abändern, sonst ist die Be-
rufung an die Berufungsbehörde weiter-
zuleiten.
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(2) ( V e r f a s s u n g s b e s t i m m u n g . ) Die
Berufungsentscheidung ist endgültig. Eine Be-
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof ist nicht
zulässig.

Strafbestimmungen.

§ 22. (1) Übertretungen dieses Gesetzes und
der Durchführungsverordnungen werden, inso-
fern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung
unterliegen, als Verwaltungsübertretung von der
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis
zu 10.000 RM, im Nichteinbringungsfalle mit
Arrest bis zu drei Monaten bestraft.

(2) Wer zum Zwecke der Umgebung oder Ver-
eitlung der Bestimmungen dieses Gesetzes und
der Durchführungsverordnungen unwahre oder
unvollständige Angaben macht, sonst diese Be-
stimmungen zu umgehen sucht, insbesondere zu
diesem Zwecke Leistungen verspricht oder sich
versprechen läßt, zu solchem Verhalten anstiftet
oder hiebei mitwirkt, ist in gleicher Weise
strafbar.

(3) Die verhängten Geldstrafen sind von den
Gemeinden ausschließlich für Zwecke der
Wohnungsfürsorge zu verwenden.

Aufhebung von gesetzlichen Vorschriften.

§ 23. Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses
Gesetzes treten folgende gesetzliche Vorschriften
und Anordnungen außer Kraft:

1. Die Verordnung über das Verbot der
Zweckentfremdung von Wohnungen vom
14. August 1942, Deutsches R. G. Bl. I S. 545;

2. die Verordnung über die Vermietung frei-
werdender Wohnungen vom 5. Oktober 1942,
Deutsches R.G.Bl. I S. 573;

3. die Verordnung zur Ausführung der Ver-
ordnung über die Vermietung freiwerdender
Wohnungen vom 9. Oktober 1942, Deutsches
R. G. Bl. I S. 586;

4. die Verordnung zur Wohnraumlenkung
vom 27. Februar 1943, Deutsches R. G. Bl. I
S. 127, und die auf Grund dieser Verordnung
erlassenen Anordnungen;

5. die Verordnung zur Wohnraumversorgung
der luftkriegsbetroffenen Bevölkerung vom
21. Juni 1943, Deutsches R. G. Bl. I S. 355.

Wirksamkeit.

§ 24. (1) Dieses Gesetz tritt am 1. September
1945 in Kraft und verliert am 31. Dezember
1947 seine Wirksamkeit.

(2) Mit dem Ende der Wirksamkeit dieses
Gesetzes sind die in die angeforderten Wohnun-
gen oder sonstigen Räume Zugewiesenen als
Mieter anzusehen. Auf das Mietverhältnis finden
die Bestimmungen des Mietengesetzes An-
wendung.

Vollziehung.
§ 25. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist

das Staatsamt für soziale Verwaltung im Einver-
nehmen mit den beteiligten Staatsämtern
betraut.
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